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Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

	▼ 1. Änderung des Bebauungsplans „ehemaliges Zelenka-Gelände“ für die Grundstücke Fl.Nrn. 206/7 sowie 
Teilflächen aus 206, 206/1 und 209, Gemarkung Argelsried und Fl.Nrn. 1632/5 sowie eine Teilfläche aus 
1633/35, Gemarkung Gilching; Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung des Amperverbandes Olching

	▼ Haushaltssatzung des AmperVerbandes (Landkreis Fürstenfeldbruck) für das Jahr 2024

Bekanntmachung des „Verband Wohnen im Kreis Starnberg“

	▼ 49. Verbandsausschuss-Sitzung am 11.03.2024

Bekanntmachung des Landratsamtes Starnberg

	▼ Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) 
zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

	◆ 1. Änderung des Bebauungsplans „ehemaliges Zelenka-Gelände“ für die Grundstücke Fl.Nrn. 
206/7 sowie Teilflächen aus 206, 206/1 und 209, Gemarkung Argelsried und Fl.Nrn. 1632/5 sowie eine 
Teilfläche aus 1633/35, Gemarkung Gilching; Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Der Haupt- und Bauausschuss des Gemeinderates hat in seiner Sitzung am 19.02.2024 die o.g. Bebauungs-
planänderung als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss ist nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich  
bekannt zu machen.

Die Bebauungsplanänderung i.d.F.v. 19.02.2024 liegt nebst Begründung vom Februar 2024 ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im

Rathaus der Gemeinde Gilching, Rathausplatz 1, Bauamt, Zimmer O1.28

während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und kann dort eingesehen werden. Gemäß § 10  
Abs. 3 Satz 4 BauGB tritt die Bebauungsplanänderung mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften,
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das  

Verhältnis des Bebauungsplanes (gilt auch für Änderungen) und des Flächennutzungsplanes und
- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes (gilt auch für Änderungen) 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend  
gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger  
Entschädigungsansprüche durch Antrag an den Entschädigungspflichtigen (§ 43 BauGB) im Falle der in den  
§§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile und auf das nach § 44 Abs. 4 BauGB mögliche Erlöschen 
der Ansprüche, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt wird, wird hingewiesen.

Manfred Walter, Erster Bürgermeister
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Bekanntmachung des Amperverbandes Olching

	◆ Haushaltssatzung des AmperVerbandes (Landkreis Fürstenfeldbruck) für das Jahr 2024

Die Verbandsversammlung des AmperVerbandes beschloss am 11.12.2023 die

Haushaltssatzung des AmperVerbandes (Landkreis Fürstenfeldbruck)
für das Jahr 2024

Diese Satzung wurde im Nachgang der Versammlung am 19.01.2024 ausgefertigt und im Amtsblatt des
Landratsamtes Fürstenfeldbruck vom 30.01.2024 (Nr. 02) bekanntgemacht. Sie trat am 01.01.2024 in
Kraft und liegt in der Geschäftsstelle des AmperVerbandes, Josef-Kistler-Weg 20, 82140 Olching,
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Olching, den 07.02.2024

Stefan Joachimsthaler, Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung des „Verband Wohnen im Kreis Starnberg“

	◆ 49. Verbandsausschuss-Sitzung am 11.03.2024

Die nächste Sitzung des Verbandsausschusses des „Verband Wohnen“ findet am

Montag, dem 11.03.2024 um 10:00 Uhr,
im „beccult“ Bürgerhaus Pöcking, Weilheimer Str. 33 in 82343 Pöcking statt. 

Die Sitzung ist öffentlich.

TAGESORDNUNG:

I.  Öffentlicher Teil

1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift (öffentlicher Teil) der 48. Verbandsausschuss-Sitzung des  
„Verband Wohnen im Kreis Starnberg“ vom 13.11.2023

2. Verschiedenes

II.  Nichtöffentlicher Teil

Starnberg, den 06.03.2024

VERBAND WOHNEN IM KREIS STARNBERG

Rupert Steigenberger, Verbandsvorsitzender, Erster Bürgermeister
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Bekanntmachung des Landratsamtes Starnberg

	◆ Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 

Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen,
2. das 16. Lebensjahr vollendet haben,
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union¹ eine Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich 
aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten 
angerechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen 
Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausgeschlossen 
sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung 
erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser 
Bekanntmachung abgesandt werden. 
Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeinde  
eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrags bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999, 
am 13. Juni 2004, am 7. Juni 2009, am 25. Mai 2014 oder am 26. Mai 2019 in ein Wählerverzeichnis der 
Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich.  
Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen  
vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 19. Mai 2024 gegenüber der zuständigen Gemeinde auf einem 
Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen 
Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
stellen. 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis stellen. 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein  
erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeindebehörden in der  
Bundesrepublik Deutschland angefordert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u.a. Voraussetzung, dass sie am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen,

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie 
angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an 
Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme.

Starnberg, 23.02.2024

Zirkelbach, Vertreterin des Kreiswahlleiters für den Landkreis Starnberg

¹Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem Zeitpunkt,  
ab dem nach Artikel 50 Abs.
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